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FAQ – ZB MED-MDPI Gold Open Access Publish Agreement 2025-2026 
 
Fragen zum Vertrag: 
 

1. Frage: Müssen wir unser bestehendes IOAP-Abkommen eigenständig kündigen (und die Frist 
einhalten), oder könnte ZB MED die Umstellung arrangieren? Hinweis: Wenn wir uns im Dezem-
ber entscheiden, beim Konsortium zu partizipieren, könnten wir ab dem 1. Januar 2025 nicht 
teilnehmen, wenn wir das Abkommen eigenständig kündigen. 

Antwort: Eine eigenständige Kündigung ist nicht notwendig. Registrieren Sie Ihr Interesse und 
wählen Sie Ihre Option. Wenn die Mindestanzahl an Teilnehmern (75 bei Option 1&2) erreicht wird, 
wird das Konsortium gebildet. Sie werden per E-Mail informiert. 
 

2. Frage: Wie wird der CHF-EUR-Wechselkurs bestimmt? Ich habe nur verstanden, dass der Wech-
selkurs bei Vertragsunterzeichnung festgelegt wird. Wird der aktuelle Wechselkurs verwendet? 
Ist dieser von Ende 2024 oder Anfang 2025? 

Antwort: Der Wechselkurs wird bei der Unterzeichnung des Abkommens anhand des Referenzkur-
ses der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für EUR/CHF festgelegt. 
Für die “Prepayment Option” wird der Wechselkurs jedoch zum Zeitpunkt der Vorauszahlung der 
Institution und der Rechnungsstellung für die Einzahlung festgelegt. Die Institution kann während 
der gesamten Vertragslaufzeit eine Einzahlung vornehmen. 

 
 
Berechnung der „flat fee“ / Artikelanzahl 
 

3. Frage: Werden bei der Berechnung der Artikelanzahl auch Artikel gezählt, für die die Autoren 
einen (100%) “waiver”(Befreiung) hatten? 

Antwort: Die von MDPI vorgeschlagene Berechnung der Artikelanzahl schließt die befreiten (“wai-
ved”) Artikel aus. Dies ist zum Vorteil der Institution, da diese Artikel kostenlos für die Institution 
oder den Autor waren. 
 

4. Frage: Mit der „Flat Fee“(Pauschalgebühr) tragen Sie das volle Risiko, wenn weniger Artikel veröf-
fentlicht werden, richtig? 

Antwort: Das Risiko ist gegenseitig, da eine Institution mehr als die vorgesehene Anzahl veröffentli-
chen oder weniger publizieren könnte. Die Vorteile unbegrenzter Veröffentlichungen überwiegen 
jedoch die Risiken. 
 

5. Frage: Wir nehmen derzeit am IOAP teil. Der 10%-Rabatt für Autoren der teilnehmenden Institu-
tion gilt auch, wenn der Autor nur Co-Autor ist. Es muss nicht unbedingt ein korrespondierender 
Autor sein. Man erhält den Rabatt immer, sobald einer der Autoren zur eigenen Institution ge-
hört, unabhängig von seiner „Position“ im Artikel. Meine Frage war, ob das Konsortiumangebot 
bei Beitritt zu Option 3 weiterhin gilt oder ob der Rabatt dann wirklich auf korrespondierende 
Autoren beschränkt ist, die an der eigenen Institution sind. Das wäre für uns eher ein Rück-
schritt, da viele Artikel dann keinen Rabatt mehr hätten, was die zusätzlichen 5% nicht wettma-
chen würde. 

Antwort: Der 15%-Rabatt gelten für alle angeschlossenen („affiliated“) Autoren, unabhängig von 
ihrer Position. Der Workflow bleibt somit wie gewohnt für IOAP-Mitgliedsinstitutionen bestehen. 
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Rechnungsstellung (invoicing) 
 

6. Frage: Wenn wir uns für die zentrale Rechnungsstellung (direkt, monatlich, vierteljährlich) ent-
scheiden, können wir die einzelnen Rechnungen in SuSy einsehen? Das wäre wichtig für Dritt-
mittel, damit die einzelnen Rechnungen vorhanden sind, die den Projekten zugeordnet werden. 

Antwort: Die Kosten können über das MDPI-System verwaltet werden, welches Einblick in die eige-
nen Publikationen und laufenden Kosten der Institution bietet. 
 

7. Frage: Was bedeutet "pro rata"-Berechnung bei einer Pauschalgebühr (flat-fee)? 
 

Antwort: Die "pro rata"-Berechnung beschreibt die Methode, wie eine Institution entscheidet, später 
im Vertrag zur Pauschalgebühr(flat-fee) zu wechseln. Die Berechnung berücksichtigt den anteiligen 
Zeitraum, für den die Pauschalgebühr gilt. Wenn beispielsweise eine Pauschalgebühr für ein Jahr 
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gilt, die Institution den Service jedoch nur sechs Monate nutzt, würde der “pro-rata” anteilige Be-
trag als Hälfte der jährlichen Pauschalgebühr berechnet.  

 
 
Individuelle Rabatte / Gebührenbefreiung (Waiver) 
 

8. Frage: Kann davon ausgegangen werden, dass alle Rabatte, die in der Vergangenheit gewährt 
wurden, mit dem Konsortialangebot kombinierbar sind?  

Antwort: Ähnlich wie beim IOAP-Programm können nur Gutachtergutscheine mit dem Konsortial-
rabatt kombiniert werden. 
 

9. Frage: Wir um eine Erklärung, was mit dem Begriff „Waiver“ gemeint ist. Gibt es neben „Wai-
vern“, Reviewerrabatte und Autorenrabatten noch weitere Gutschriften? Was sind die Unter-
schiede? 

Antwort: „Waiver“ bedeutet, dass ein Artikel vollständig rabattiert wurde und der APC 0 betrug. 
MDPI gewährt von den Zeitschriften gewährte redaktionelle Rabatte (einschließlich Verzichtser-
klärungen oder Prozentsätze), Gutachtergutscheine und IOAP-Rabatte. 
 

10. Frage: Können individuelle Rabatte weiterhin mit den 15% in Option 3 kombiniert werden? 

Antwort: Autoren können weiterhin Reviewergutscheine mit den neuen, höheren Rabatten kombi-
nieren. 
 

11. Frage: Können Waiver für zentrale Zahlungen (Option 1) weiterhin von Autoren verhandelt wer-
den? 
 
Antwort: Waiver werden weiterhin von den Zeitschriftenredaktionen für Sonderausgaben oder für 
redaktionelle Positionen innerhalb unserer Zeitschriften vergeben.  
 

12. Frage: „Waivers“ werden im Dashboard aufgelistet, ohne dass wir die genaue Zugehörigkeit zu 
unserer Institution beurteilen können. Dies erschwert es, sie ungesehen in die Artikelanzahl ein-
zubeziehen. 

Antwort: Die “waived” Artikel werden im Dashboard angezeigt und können weiterhin auf die Autor-
schaft hin geprüft werden. Falls ein Artikel versehentlich im Dashboard erscheint, kann die Institu-
tion dies durch Anklicken der „Flag“-Schaltfläche markieren. Das IOAP-Team wird die Entfernung 
des Artikels aus der Liste veranlassen. 

13. Frage: Einige Verlage erlassen die gesamten oder einen Teil der Publikationsgebühren (Waiver) 
für Autoren aus einkommensschwachen Ländern.  

Antwort: MDPI bietet Waiver und die Möglichkeit, Reviewergutscheine hinzuzufügen, um gegebe-
nenfalls eine zugängliche APC-Gebühr zu gewährleisten. 
 

14. Frage: Wenn wir nicht am Konsortium teilnehmen, würde MDPI das bisherige Institutional Open 
Access Programm (IOAP) weiterhin mit den gleichen Bedingungen (10% Rabatt pro APC) anbie-
ten? 
 
Antwort: Ja, Sie können Ihren individuellen Vertrag mit MDPI zu den gleichen Bedingungen beibe-
halten. Allerdings bietet der ausgehandelte Konsortialrabatt eine größere Ersparnis für Sie als öf-
fentliche Einrichtung. 
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15. Frage: Müssen im neuen Modell wirklich alle Rechnungen einer Institution zentral bearbeitet 
werden, oder reicht es, wie bisher, eine zentrale Rechnungsadresse anzugeben? 
 
Antwort: Sie können auswählen, welchen Artikel Sie für die zentrale Zahlung in Betracht ziehen, da 
dies bereits der Fall ist. 
 

16. Frage: Müssen im neuen Modell tatsächlich alle Rechnungen einer Institution zentral bearbeitet 
werden, oder reicht es, wie bisher, eine zentrale Rechnungsadresse anzugeben? 
 
Antwort: Der Workflow bleibt wie bisher bei bestehen. Sie können weiterhin berechtigte Artikel aus 
dem Dashboard auswählen. Die einzige Änderung betrifft den Rabatt. 
 

17. Frage: Wird das intensiv genutzte Voucher-System trotz der umfangreichen Rabatte weiterhin 
verfügbar sein? Viele unserer Wissenschaftler mussten bei MDPI oft keine APCs zahlen, da sie 
auch Gutachten im Rahmen von Peer Reviews für MDPI erstellt haben. 
 
Antwort: Autoren können weiterhin Gutachtergutscheine mit den neuen, höheren Rabatten kombi-
nieren. Wir sind den Autoren sehr dankbar für ihre Unterstützung im Peer-Review-Prozess und 
freuen uns darauf, ihr Engagement weiterhin zu honorieren. 

 
 
 
Kontakt für Rückfragen: 
ZB MED - Konsortialteam 
 
Informationszentrum Lebenswissenschaften  
Gleueler Str. 60 
50931 Köln 
  
konsortiallizenzen@zbmed.de 
Telefon: +49 (0) 221 999 892-248 
Telefon: +49 (0) 221 999 892-246 
www.zbmed.de 
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